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Elisabeth Grabmeier gehört zu 
den Versicherten, die diese be-

sondere Leistung nach einer Opera
tion an der Hand im vergangenen 
Jahr in Anspruch genommen hat. 
Nach dem Tod ihres Mannes vor eini-
gen Jahren führt sie heute den Milch-
viehbetrieb mit 50 Kühen und 60 
Jungtieren in Eigenregie – zusammen 
mit einem Angestellten, der zuvor auf 
dem Hof als Zivildienstleistender im 
Rahmen eines Betriebs- und Haus-
haltshilfe-Einsatzes tätig war.
„Schon während der Krankheit 
meines Mannes, vor allem aber nach 

seinem Tod habe ich von der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung 
Betriebs- und Haushaltshilfe bekom-
men. Gerade zur Überbrückung die-
ser ganz kritischen Lebensphase, in 
der ich nur schwer einen klaren Ge-
danken fassen konnte, war der Be-
triebshelfer meine Rettung. Umsich-
tig und mit viel Verantwortungsbe-
wusstsein hat er damals mitgeholfen, 
dass der Betrieb normal weiterlief.“

Für jeden Betrieb den „Richtigen“
Dass der Arbeitsalltag möglichst rei-
bungslos funktioniert, dafür sorgt 
schon die vermittelnde Stelle bei der 
Auswahl eines für den jeweiligen 
Hof geeigneten Betriebshelfers. Be-
sonders wichtig ist deshalb auch das 
Vorgespräch, in dem sich beide Teile 
ein wenig kennen lernen können, die 
wichtigsten Aufgaben durchgespro-
chen und eine Betriebsführung vor-
genommen werden kann. Das entfällt 
natürlich, wenn Betriebsunterneh-
mer / in oder Lebenspartner / in plötz-
lich ausfallen – beispielsweise wegen 
eines Arbeitsunfalls. Kommt die Er-
satzkraft dann aus der näheren Umge-
bung, ist das schon wegen der kurzen 
Fahrzeiten von Vorteil: Denn schließ-
lich kann es schon vorkommen, dass 
eine Kuh überraschend kalbt und die 
Ersatzkraft dann schnell zur Stelle 
sein muss.
„Natürlich muss die Chemie stim-
men, um der Ersatzkraft zu vertrau-
en. Andererseits tut eine gewisse Dis
tanz Not. Letztlich ist es – bei aller 
menschlichen Anteilnahme – ein Ar-
beitsverhältnis: Der Hof muss weiter-
laufen.“, sagt Betriebsunternehmerin 
Elisabeth Grabmeier. Besonders wich-
tig ist es, dass sich der Betriebshelfer 
mit Fingerspitzengefühl in bestehen-
de Familienstrukturen und individu-
elle Betriebsabläufe einfügen kann.
Betriebshelfer müssen umfangreiches 
Wissen und Können für die umfas-
senden Aufgaben, die sie erwarten, 
mitbringen: „Von der Bedienung mo-
derner Schlepper bis zum Umgang 

mit einem Stall voll Milchvieh muss 
alles möglichst reibungslos klappen. 
Es geht ja nicht nur ums Tagesge-
schäft: Der Betriebshelfer muss bei-
spielsweise Krankheiten bei den Tie-
ren erkennen und die notwendigen 
Schritte einleiten“, weiß Geschäfts-
führer Bernhard Ertl vom Maschi-
nenring Rosenheim e. V.

Viel zu lernen
Wer Betriebshilfe nur des Zuver-
dienstes wegen macht, wird bald an 
seine Grenzen stoßen: „Natürlich geht 
es bei einem Einsatz vor allem um die 
wirtschaftliche Seite des Betriebes. 
Aber man sollte auch mit Herzblut bei 
der Sache sein. Für mich ist auch ganz 
wichtig, dass man seinen Horizont 
immer wieder erweitert. Vor allem für 
junge Landwirte ist es eine gute Gele-
genheit, verschiedene Betriebsabläufe 
kennenzulernen und unterschiedliche 
Erfahrungen zu sammeln“, meint 
Ludwig Plankl, der neben seinem ei-
genen Zuchtviehbetrieb als überbe-
trieblicher Betriebshelfer für den Ma-
schinenring arbeitet.
„Schwer ist es, wenn man erst dann 
eine Betriebs- und Haushaltshilfe be-
antragt, wenn es gar nicht mehr an-
ders geht – dann ist es manchmal 
nicht ganz einfach, vor lauter liegen 
gebliebener Arbeit einen roten Faden 
hineinzubringen,“ so Plankl aus sei-
ner langjährigen Erfahrung. Dabei 
ist es keine Schande, wenn man auf-
grund einer Krankheit oder eines Un-
falls diese Leistung in Anspruch neh-
men muss. Wichtig ist, dass vor Be-
ginn des Einsatzes ein Antrag bei der 
LSV gestellt wird – telefonisch genügt 
zunächst. Die schriftlichen Unterla-
gen sind spätestens 14 Tage nach Ein-
satzbeginn vorzulegen. Wird dies ver-
säumt, ist eine Kostenübernahme erst 
ab deren Eingang möglich.
Insgesamt wenden die LSV-Träger 
bundesweit für über 900.000 Abrech-
nungstage rund 88 Millionen Euro 
jährlich auf.� n

Betriebs- und Haushaltshilfe

Den Alltag meistern
Betriebs- und Haushaltshilfe 
zählt zu den Herzstücken der 
landwirtschaftlichen Sozial
versicherung – vor allem 
Betriebshilfe gibt es nur hier.

Elisabeth Grabmeier bespricht den Arbeitsablauf 
mit ihrem Betriebshelfer
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Risiko raus!
Auch bei Hofladern

In Deutschland sind über 10.000 Hoflader im Einsatz. Um sie sicher 
betreiben zu können, müssen Hersteller, Händler und Landwirte ihre 
Verpflichtungen erfüllen.

Jährlich werden den landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaften in 

Deutschland etwa 200 Unfälle im Zu-
sammenhang mit Hofladern gemeldet. 
Davon ereignen sich 30 Prozent durch 
Umkippen des Fahrzeuges, öfter enden 
sie auch tödlich. Grund genug, Wege 
zur Vermeidung von Gefährdungen 
aufzuzeigen.

Herstellerpflichten
Die neue Maschinenrichtlinie, seit 
29. Dezember 2009 in Kraft, verpflich-
tet Hersteller unter anderem, für ihre 
Hoflader zu beurteilen, ob für den 
Fahrer bei der Arbeit Gefahren durch 
herabfallende Gegenstände entste-
hen. Diese Risiken sind durch geeig-
nete technische Maßnahmen zu mi-
nimieren.

Forderungen an Händler
Händler dürfen nur sichere Produkte 
in den Verkehr bringen – egal, ob es 
sich um neue oder gebrauchte Hofla-
der handelt. Entscheidend ist immer 
der Zeitpunkt des Inverkehrbringens 
(= Verkauf / Lieferung), nicht das Bau-
jahr des Hofladers.

Worauf Landwirte achten müssen
Landwirte dürfen nur sichere Hofla-
der betreiben. Hoflader sind dann si-
cher, wenn sie den geltenden Bau- und 
Ausrüstungsvorschriften entsprechen 
und wenn sie so eingesetzt werden, 
dass die Unfallverhütungsvorschriften 
und in Arbeitgeberbetrieben die staat-
lichen Arbeitsschutzvorschriften be-
achtet werden.

Beim Umgang mit Hofladern wichtig
Hoflader werden im landwirtschaft-
lichen Betrieb vielfältig eingesetzt – 
meist zum Ein- und Auslagern von 

Großballen und Getreide, Schie-
ben / Laden von Stalldung und Bewe-
gen anderer Lasten (wie Beschicken 
von Biogasanlagen). Für die sichere 
Arbeit sind einige Hinweise zu be-
achten:
n � Zunächst ist immer zu prüfen, ob 

der Hoflader als Arbeitsgerät ge-
eignet ist (Ausleger ausreichend für 
die Stapelhöhe?).

n � Beim Umgang mit Großballen bie-
tet eine geschlossene Kabine aus-
reichend Schutz vor herabfallenden 
Gegenständen. Bild 1

n � Geeignet sind auch Hoflader mit ge-
prüften Schutzrahmen und einem 
zwangsweise wirkenden Rückhalte-
system (wie Bügeltüren – Bild 2). Eine 
Nachrüstung ist nötig und bei den 
meisten Hofladern auch möglich.

n  �Sicheres Fahren nur mit abge-
senkter Last und angepasster Ge-
schwindigkeit.

n � Auf ausreichende Sicht in Fahrt-
richtung achten. Bild 3

n  �Durch geringe Spurweite und 
Knicklenkung besteht erhöhte 
Kippgefahr. Deshalb darf die zu-
lässige Nutzlast nicht überschritten 
werden.

n � Beim Anheben / Absenken der Last 
in maximaler Auslegestellung be-
steht auf unebenem Untergrund 
Kippgefahr.

Berufsgenossenschaft berät
Bei allen Fragen zum Kauf und Einsatz 
von Hofladern berät der Technische 
Aufsichtsdienst der landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft. Einige 
Hinweise enthält das Faltblatt „Sicherer 
Umgang mit Großballen“, zu finden im 
Internet unter www.lsv.de/spv > Prä-
vention > Vorschriften und Informati-
onen > Informationsmaterial.� n
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n � Werden nur sichere Hoflader betrieben? 
n � Wird der Hoflader so eingesetzt, dass Unfallver-

hütungsvorschriften und staatliche Arbeits-
schutzvorschriften (in Arbeitgeberbetrieben) 
nicht verletzt werden?



n � Genügt der Hoflader den Anforderungen (z. B. 
Stapelhöhe, Beschaffenheit des Untergrundes)?



n � Entstehen beim Arbeiten Gefahren durch herab-
fallende Gegenstände (wie Großballen)?

  – � Kabine bietet sicheren Schutz, geeignet sind auch Hoflader 
mit geprüften Schutzrahmen



n � Wird nur mit abgesenkter Last und angepasster 
Geschwindigkeit gefahren?



n � Ist ausreichende Sicht in Fahrtrichtung 
gewährleistet?



n � Wird zur Vermeidung von Kippgefahr die 
zulässige Nutzlast eingehalten?



n � Werden weitere Hinweise beachtet?
  – � sichere Ballenlager
  – � Leitplanken und Anfahrsockel an Absturzstellen
  – � Unterweisung der Mitarbeiter / Familienangehörigen



n � Wird bei Fragen der Technische Aufsichtsdienst 
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
angesprochen?



Checkliste
für den sicheren Betrieb von

Hofladern


